
Bewertung des Hilfebedarfs von Personen mit erheblich 
eingeschränkter Alltagkompetenz und allgemeinen und 
höheren allgemeinen Betreuungsbedarf  § 45 a-b 
 
Versicherter:  ………………………………………………………………………… 

Kasse:           ………………………………………………………………………… 

Versicherten-Nr.:  .……………..………………………………………………… 

Pflegestufe:   …………………………………………………………………….…… 

Keine Pflegestufe, aber grundpflegerischer und 
hauswirtschaftlicher Bedarf:  ……………………………………………….. 

 
 

Einschränkung der Alltagskompetenz auf 
Dauer 

Ja  Nein

 

  

 

  

 
 
Fortsetzung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Einschränkung der Alltagskompetenz auf 
Dauer 

Ja Nein

  

  

 



Einschränkung der Alltagskompetenz auf 
Dauer 

Ja Nein

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

Einschränkung der Alltagskompetenz auf 
Dauer 

Ja  Nein

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Einschränkung der Alltagskompetenz auf 
Dauer 

Ja Nein

   

 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

  

    

Eine erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz liegt vor, wenn im 
Rahmen der Begutachtung des MDK  bei den 13 Kriterien zur 
Erfassung der Fähigkeitsstörungen, wenigstens zweimal ein „Ja“ 
angekreuzt wird, davon mindestens einmal aus einem der Bereiche von 
1-9.  Dies begründet dann den Anspruch auf Zahlung des allgemeinen 
Betreuungsbetrags in Höhe von € 100,-. 
 
Für die meisten Demenzkranken treffen bereits sehr früh die 
Einschränkungen in Punkt 6.,  8. und 10. zu.  
 
Menschen mit Demenz, die einen Hilfebedarf im Bereich der 
Grundpflege und hauswirtschaftlichen Versorgung haben, der aber 
nicht das Ausmaß der Pflegestufe I erreicht (Pflegestufe 0) können 
diesen Betreuungsbetrag ebenfalls erhalten. 
 

Für den erhöhten Betrag (200 € monatlich) muss ein weiteres 
Kriterium entweder aus den Bereichen 1. – 5. oder 9. oder 11. 
hinzukommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
Stand: 1. Juli 2008  - Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e.V. 


